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I.  
Eignungsprüfungsordnung für den Studiengang 

Master of Music Opernkorrepetition  
an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 

vom 27.05.2015 
 

Aufgrund §§ 2 Abs. 4, 41 Abs. 5 und 56 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (KunstHG) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S.195), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.09.2014 
(GV.NRW. S.547), hat die Hochschule für Musik und Tanz Köln folgende Eignungsprüfungsordnung erlassen: 
 

Inhaltsübersicht 
I. Allgemeiner Teil 
§ 1 Zweck der Eignungsprüfung 
§ 2 Zulassung und Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium an der Hochschule für       

Musik und Tanz Köln 
§ 3 Zulassungsantrag 
§ 4  Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 
 
II. Eignungsprüfung 
§ 5 Gliederung und Durchführung der Eignungsprüfung 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfungskommission 
§ 8  Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Anrechnung anderer Leistungen 
§ 10 Wiederholung der Prüfung 
§ 11 Zuteilung freier Studienplätze 
§ 12 Rücktritt, Ausschluss von der Prüfung, Rücknahme von Zulassungs-   und   

Prüfungsbescheiden 
§ 13 Zeitliche Begrenzung der Zulassung und Immatrikulation 
 
III. Schlussbestimmungen 
§ 14 In-Kraft-Treten 
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I. Allgemeiner Teil 

 
§ 1 Zweck der Eignungsprüfung 

(1)  
Aufgrund dieser Eignungsprüfung wird festgestellt, ob die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber 
erwarten lässt, dass sie bzw. er aufgrund weiterer Förderung hervorragende künstlerische Leistungen 
erbringen wird, mithin über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um im Studiengang Master of Music 
Opernkorrepetition ein Studium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln aufnehmen zu können. 
(2)  
Eine Eignungsprüfung findet nicht statt für die Zulassung von Gasthörerinnen und Gasthörern sowie für 
Kontaktstudentinnen und Kontaktstudenten.  
 

§ 2 Zulassung und Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium  
an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 

Die Zulassung zum Studium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln im o.g. Studiengang setzt voraus: 
a.  die fristgerechte Einreichung eines Antrages einschließlich der erforderlichen  

 Unterlagen (s. §§ 3 und 4 dieser Ordnung), 
b.  den Nachweis der Erfüllung der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen für den  

 jeweiligen Studiengang (§§ 41 und 42 Kunsthochschulgesetz) und 
c.  das Bestehen einer besonderen Eignungsprüfung (§ 41 Abs. 5 Kunsthochschulgesetz). 
 

§ 3 Zulassungsantrag 
(1) 
Die Bewerbungsfristen für die Durchführung der Eignungsprüfung bestimmt die Hochschule für Musik und 
Tanz Köln und gibt diese rechtzeitig bekannt. 
Anträge auf Zulassung zur Eignungsprüfung müssen fristgerecht zu den Bewerbungsfristen (Ausschlussfrist) 
bei der Hochschule für Musik und Tanz Köln eingegangen sein (Poststempel).  
Nicht fristgerecht eingereichte Zulassungsanträge werden zurückgewiesen. Über Einzelfälle entscheidet das 
Rektorat im Einvernehmen mit der zuständigen Dekanin bzw. dem zuständigen Dekan bzw. der 
Zentrumsleitung. Ein Anspruch auf Zulassung zur Eignungsprüfung besteht in diesen Fällen nicht. 
(2) 
Dem Antrag auf Zulassung ist beizufügen: 
a.  ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular, 
b.  ein tabellarischer Lebenslauf mit Angaben über die bisherige Ausbildung und ggf.  

 künstlerischen Betätigungen (ein Passbild kann beigefügt werden), 
c.  eine beglaubigte Fotokopie des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss eines Bachelor-Studiums  

vorzugsweise in Klavier, Chorleitung, Kirchenmusik, Dirigieren (ggf. mit deutscher Übersetzung, s. Absatz 4), 
oder ein vergleichbarer Abschluss an einer Musikhochschule, Universität oder gleichgestellten Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes mit vergleichbaren Abschlüssen. Das Bachelor-Studium  bzw. das 
vergleichbare Studium muss vor der Aufnahme des Master-Studiums abgeschlossen sein. 

d.  eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber zum Zeitpunkt ihrer  
 bzw. seiner Bewerbung bereits an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben   
 ist, 

e.  ein Nachweis/Nachweise über deutsche Sprachkenntnisse gemäß § 4 dieser Ordnung, 
f.  bei Minderjährigen eine Einwilligungserklärung der/des Erziehungsberechtigten und 
g.  ein Nachweis über die Zahlung der Bearbeitungsgebühr gemäß § 4 der Abgabensatzung der Hochschule für 

Musik und Tanz Köln. 
(3) 
Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber, die bisher an einer anderen Hochschule studiert haben, müssen 
ihrem Antrag Nachweise über Studienzeiten und bereits abgelegte Prüfungen sowie ggf. erworbene 
Leistungspunkte/Credits beifügen. 
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(4) 
Sofern die einzureichenden Unterlagen nicht in deutscher Sprache verfasst sind, müssen sie in beglaubigter 
deutscher Übersetzung vorgelegt werden.  
 

§ 4 Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 
(1)  
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Master-Studiums an der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln nachweisen, dass sie über die für ihren Studiengang erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
verfügen.  
(2)  
Näheres hierzu regelt die Ordnung zur Feststellung der deutschen Sprachkenntnisse für die Master-
Studiengänge für ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus nicht deutschsprachigen 
Ländern an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
 

II. Eignungsprüfung 
 

§ 5 Gliederung und Durchführung der Eignungsprüfung 
(1)    
Das Verfahren zur Eignungsfeststellung ist nicht öffentlich.  
(2)  
Die Eignungsprüfung besteht aus  einer künstlerisch-praktischen Prüfung im Hauptfach. 
Für die von den Studienbewerberinnen und –bewerbern zu erbringenden Leistungen gelten folgende 
Prüfungsanforderungen: 

Künstlerisch-praktische Prüfung im Hauptfach 
• Künstlerisches Klavierspiel:  

1.) J.S. Bach, Fuge aus „Wohltemperiertes Klavier“ 
2.) Beethoven, 1. Satz einer Klaviersonate 
3.) Ein Stück freier Wahl 

 
• Klavierauszug: 

1.) W. A. Mozart, Le nozze di Figaro KV 492, Finale Atto secondo (italiano) 
                                oder 

     W. A. Mozart, Così fan tutte KV 588, Finale Atto primo (italiano) 
 

2.) R. Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, 
     Szene David: „Mein Herr! Der Singer Meisterschlag gewinnt sich nicht an einem Tag“ bis   
     „Denn "Singer" und „Dichter" müsst ihr sein, eh' ihr zum "Meister" kehret ein.“ 

                                oder 
                                R. Wagner, Der Fliegende Holländer 
                                Auftrittsszene Holländer: „Die Frist ist um, und abermals verstrichen sind sieben Jahr“ 
 
                          3.) R. Strauss, Ariadne auf Naxos, Arie Zerbinetta „Großmächtige Prinzessin“ 
                               oder 
                               R. Strauss, Ariadne auf Naxos, Arie Komponist: „Sei’n wir wieder gut“ 

• Prima-Vista-Klavierspiel: 
 1.) mehrstimmiger romantischer Chorsatz 
 2.) Korrepetition mit einer Sängerin/einem Sänger: Kernbereich des deutschen Opern- 
                  repertoires 
• Prima-Vista-Singen:  

A cappella – Singen einer Gesangslinie (Opernensemble oder Recitativ aus Oper oder  
Oratorium 

• Kurzes Gespräch 
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Dauer der Prüfung: 45 Minuten 
 
Die Prüfungskommission behält sich eine Auswahl der zu spielenden Stücke vor. Sie ist in keinem Fall 
verpflichtet, alle angebotenen Stücke anzuhören bzw. vollständig anzuhören. Wird die Prüfungsdauer 
überschritten, kann die Prüfungskommission den Vortrag abbrechen. 

(3)  
Über die Eignungsprüfungsteile ist eine Prüfungsniederschrift zu fertigen, die von der Vorsitzenden bzw. dem 
Vorsitzenden und den stimmberechtigten Mitgliedern der Prüfungskommission unterzeichnet wird. Sie muss 
folgende Angaben enthalten: 
a.  Tag und Ort der Prüfung, 
b.  die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, 
c.  den Namen der Bewerberin bzw. des Bewerbers sowie Angaben über den gewählten   

 Master-Studiengang, 
d.  Inhalte und Dauer der Prüfung, 
e.  die Bewertung der Prüfung, 
f.  besondere Vorkommnisse wie Unterbrechungen, Täuschungsversuche etc., 
g.  ggf. die Zuteilung zu einer/einem Hauptfachlehrenden bzw. Standort. 
 

§ 6 Prüfungsausschuss 
(1)  
Für die durch diese Eignungsprüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Hochschule für Musik und 
Tanz Köln einen Prüfungsausschuss.  
(2)   
Er besteht aus der Rektorin bzw. dem Rektor als Vorsitzende bzw. Vorsitzendem. Außerdem gehören ihm 
die/der zuständige Prorektor/in für Studien- und Prüfungsangelegenheiten, die Dekaninnen bzw. Dekane der 
Fachbereiche bzw. die Zentrumsleitung bzw. Institutsleitung sowie ein studentisches Senatsmitglied an.  
(3)  
Das studentische Senatsmitglied wirkt bei den künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen 
Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Prüfungsleistungen 
und Prüfungsaufgaben nicht mit.  
(4)  
Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Eignungsprüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Eignungsprüfungen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet über die Zulassung zur Eignungsprüfung, stellt das Prüfungsergebnis fest und erlässt in 
Zusammenarbeit mit der Hochschulverwaltung Bescheide über die Ergebnisse der Eignungsprüfung und die 
Zulassung zum Studium. Er ist für die Entscheidung über die Anerkennung bereits abgelegter Prüfungen oder 
Prüfungsteile zuständig. Er ist weiterhin zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im 
Eignungsprüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden 
gefasst. Die Sitzungen des Eignungsprüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 
 

§ 7 Prüfungskommission 
(1)   
Der Prüfungsausschuss in Zuständigkeit für die Eignungsprüfung bestellt für jedes Feststellungsverfahren die 
Prüferinnen bzw. Prüfer für die Eignungsprüfungskommission und bestimmt deren Vorsitzende bzw. dessen 
Vorsitzenden. Der Eignungsprüfungsausschuss kann die Bestellung der Prüferinnen und Prüfer der bzw. dem 
Vorsitzenden oder der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter oder der Dekanin bzw. dem Dekan bzw. der 
Zentrumsleitung übertragen.   
(2) Einer Eignungsprüfungskommission gehören mindestens drei, in den künstlerisch- pädagogischen 
Teilprüfungen mindestens zwei Fachvertreterinnen bzw. Fachvertreter, gegebenenfalls auch Vertreterinnen 
und Vertreter einer Fachgruppe an. Prüfungsberechtigt sind grundsätzlich haupt- und nebenamtliche 
Professorinnen und Professoren, Lehrbeauftragte, die an der Hochschule für Musik Köln lehren sowie 
künstlerische oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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(3)  
Ein Mitglied der Prüfungskommission übernimmt die Führung des Protokolls. 
 

§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1)  
Die Eignungsprüfung für den Studiengang Master of Music Liedbegleitung ist bestanden, wenn das 
arithmetische Mittel der Bewertungen der künstlerisch-praktischen Prüfung im Hauptfach mindestens 20 
Punkte erreicht. 
(2) 
Prüfungsleistungen der künstlerisch-praktischen Prüfung im Hauptfach  werden wie folgt bewertet: 
25 – 20 Punkte 
= eine den Anforderungen entsprechende Leistung, 
19 – 0 Punkte 
= eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht. 
 (3) 
Jeder Prüfungsteil wird unmittelbar im Anschluss an die abgelegte Prüfungsleistung von jedem Mitglied der 
Prüfungskommission mit einer Punktzahl bewertet. Die Bewertungen können nur in ganzen Punktzahlen 
ausgedrückt werden, aus deren arithmetischen Mittel sich die Punktzahl für die Prüfungsleistung ergibt. Dabei 
wird das Ergebnis der Bildung des arithmetischen Mittels nur bis zur ersten Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. Bei Prüfungen mit sechs oder mehr Prüferinnen und Prüfern werden die beste und die 
schlechteste Bewertung gestrichen. 
Bei zwei Eignungsprüfungsrunden wird die erste Runde mit „Ja“ oder „Nein“ bewertet. 
(4) 
Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 

§ 9 Anrechnung anderer Leistungen 
(1) 
Die Eignungsprüfung ist mit allen in § 5 Absatz 2 genannten Teilen abzulegen. 
(2) 
Bestandene Eignungsprüfungsteile, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, werden für das 
Eignungsprüfungsverfahren an der Hochschule für Musik und Tanz Köln nicht berücksichtigt. Abgeschlossene 
Studienleistungen finden beim Eignungsprüfungsverfahren keine Berücksichtigung. 
 

§ 10 Wiederholung der Prüfung 
(1)  
Eine nicht bestandene Eignungsprüfung kann wiederholt werden. Eine Wiederholung kann frühestens zum 
nächst möglichen Eignungsprüfungstermin statt finden. Es finden die Regelungen dieser Ordnung 
entsprechende Anwendung. 
(2) 
Eine Wiederholung der Eignungsprüfung erstreckt sich stets auf alle Prüfungsteile. 
 

§ 11 Zuteilung freier Studienplätze 
(1)  
Ist die Zahl der in den einzelnen Studiengängen zur Verfügung stehenden Studienplätze geringer als die Zahl 
der Studienbewerberinnen und –bewerber mit bestandener Eignungsprüfung, so findet ein 
Zuteilungsverfahren statt.  
(2)   
Die Zuteilung richtet sich nach der Höhe der von der Bewerberin/dem Bewerber erreichten Punktzahl gemäß § 
8 Absatz 1. Unter mehreren Bewerberinnen/Bewerbern mit gleicher Punktzahl entscheidet das Los. 
(3)   
Über die Zuteilung eines Studienplatzes entscheidet das Rektorat nach Maßgabe der Regelungen diese 
Ordnung. Über die Zuweisung zum künstlerischen Hauptfach entscheidet die Dekanin bzw. der Dekan des 
Fachbereichs in Abstimmung mit dem Rektorat. 
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(4) 
Bewerberinnen/Bewerbern, die die Eignungsprüfung bestanden haben, aber aufgrund der erreichten 
Punktzahl keinen Studienplatz im Zuteilungsverfahren erhalten haben, wird ein Nachrückverfahren angeboten. 
Nicht besetzte Studienplätze werden in der Reihenfolge der erreichten Punktzahl erneut vergeben. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(5) 
Die bestandene Eignungsprüfung hat nur für das im Anschluss an das Prüfungsverfahren folgende Semester 
Gültigkeit. 

 
§ 12 Rücktritt, Ausschluss von der Prüfung,  

Rücknahme von Prüfungs- und Zulassungsbescheiden 
(1)  
Der Rücktritt von der Eignungsprüfung ist ohne Angabe von Gründen nur bis zum Tag vor der Prüfung  
möglich. Der Rücktritt muss schriftlich oder per Email fristgerecht (Eingangsdatum!) gegenüber dem 
Prüfungsausschuss der Hochschule für Musik und Tanz Köln erklärt werden.  
Ab dem für die Prüfung festgesetzten Tag gilt eine Eignungsprüfung als „nicht bestanden“, wenn die 
Kandidatin bzw. der Kandidat zum Prüfungstermin ohne unverzügliche Angabe eines triftigen Grundes nicht 
erscheint. Bei Krankheit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen. 
(2) 
Kann eine Studienbewerberin bzw. ein Studienbewerber aus Gründen, die von ihr oder ihm nicht zu vertreten 
sind, die begonnene Prüfung nicht zu Ende führen, ist die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
unverzüglich zu benachrichtigen. Wird der Rücktritt von der Prüfung von der bzw. dem Vorsitzenden 
genehmigt, gelten die noch ausstehenden Prüfungen als nicht vorgenommen. Die Genehmigung ist nur zu 
erteilen, wenn wichtige Gründe vorliegen, insbesondere wenn die Studienbewerberin bzw. der 
Studienbewerber durch Krankheit an der Ablegung der Prüfung verhindert ist. Die bzw. der Vorsitzende kann 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. 
(3) 
Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, wann die Studienbewerberin bzw. der 
Studienbewerber den noch nicht abgelegten Teil der Prüfung nachholen kann. Dies kann auch in einer 
außerordentlichen Prüfung geschehen. 
(4) 
Kommt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu dem Ergebnis, dass die Studienbewerberin bzw. 
der Studienbewerber die Unterbrechung der Prüfung zu vertreten hat oder tritt die Bewerberin bzw. der 
Bewerber nach Beginn der Prüfung ohne Genehmigung der bzw. des Vorsitzenden von der Prüfung zurück, gilt 
die ganze Prüfung als nicht bestanden. 
(5) 
Eine Bewerberin bzw. ein Bewerber muss durch die bzw. den Vorsitzenden der Prüfungskommission von der 
Prüfung ausgeschlossen werden, wenn sie oder er versucht, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung, 
Drohung oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen. Mit dem Ausschluss gilt die 
gesamte Prüfung als nicht bestanden.  
(6) 
Wird ein Ausschließungsgrund nach Beendigung der Prüfung bekannt, so entscheidet die bzw. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses über Maßnahmen nach Abs. 4. Wird ein Ausschließungsgrund nach Mitteilung der 
Prüfungsergebnisse bekannt, entscheidet der Prüfungsausschuss über die Rücknahme der 
Prüfungsentscheidung und ggf. die auf ihr beruhende Zulassung zum Hochschulstudium innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten seit Bekanntwerden des Grundes. 
 

§ 13 Zeitliche Begrenzung der Zulassung und Immatrikulation 
 

(1) Die Zulassung gilt nur für das im Zulassungsbescheid genannte Semester. Die Zulassung erlischt, wenn die 
Bewerberin bzw. der Bewerber sich nicht für das im Zulassungsbescheid genannte Semester immatrikuliert. 
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(2) Die Zulassung erlischt ferner, wenn der Nachweis darüber, dass vor der Aufnahme des Master-Studiums ein  
Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen wurde (siehe auch § 3 Absatz 2 c. ) nicht bis zum Ende des ersten 
Semesters vorgelegt wird. 
(3)  Die Immatrikulation erfolgt nur zum im Zulassungsbescheid genannten Semester. Darüber hinaus gilt die 
Einschreibungsordnung der Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
 

III. Schlussbestimmung 
 

§ 14 In-Kraft-Treten 
Diese Eignungsprüfungsordnung findet erstmals mit dem Eignungsprüfungsverfahren für das Studienjahr 
2015/16 Anwendung.  
Sie tritt mit der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln in Kraft.  
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 21.01.2015. 
Köln, den 27.05.2015    

Der Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
Prof. Dr. Heinz Geuen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A M T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G  N R . 7 2  V O M  1 1 . 0 6 . 2 0 1 5  

 - 8 - 

II. 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Master of Music Opernkorrepetition 
an der Hochschule für Musik und Tanz Köln vom 27.05.2015 

 
Aufgrund § 2 Abs. 4 und § 56 Abs. 1 des Kunsthochschulgesetzes (KunstHG) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S.195), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.09.2014 (GV.NRW. S. 547) hat die Hochschule für Musik Köln folgende 
Prüfungsordnung erlassen. 
 

Inhalt 
I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  Geltungsbereich und Ziele des Studiums 
§ 2  Zweck der Prüfung 
§ 3  Zugangsvoraussetzungen 
§ 4  
 

Nachweis der deutschen Sprache bei ausländischen Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern 

§ 5  Zeugnis und Hochschulgrad, Endnote 
§ 6  Modularisierung, Studienaufbau und Prüfungen 
§ 7  Regelstudienzeit und Studienumfang 
§ 8  Prüfungsausschuss 
§ 9 Prüfungskommissionen 
§ 10  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 11  Bestehen und Nichtbestehen einer Prüfung 
§ 12  Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 13  Prüfungsprotokoll 
§ 14  Öffentlichkeit der Prüfungen 
§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 16  Studienberatung 
§ 17  Mutterschutz und Elternzeit 
§ 18  Studierende in besonderen Situationen 

 
II. Prüfungen 
§ 19 Meldung und Zulassung zu den besonderen Modulprüfungen 
§ 20  Masterabschlussarbeit 
§ 21  Ergebnisse der Modulprüfungen 
§ 22 Modulbeschreibungen 
 
III. Schlussbestimmungen 
§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 24  Auslandssemester 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Geltungsbereich und Ziele des Studiums 

(1)  
Die Prüfungsordnung regelt Anforderungen und Verfahren von Prüfungsleistungen im Masterstudiengang „Master 
of Music Opernkorrpetition“ an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Sie gilt in Verbindung mit den 
Modulbeschreibungen. 
(2)  
Das Master-Studium vertieft und erweitert die in einem Bachelor-Studiengang erworbenen Qualifikationen. Es 
spezialisiert weiterhin die erworbenen Grundlagen des jeweiligen Fachs und entwickelt diese in Schwerpunkten fort. 
Gleichzeitig vertieft es die berufsfeldbezogenen Qualifikationen in Richtung der künstlerischen bzw. pädagogischen 
Praxis oder einer theoretisch/wissenschaftlichen Ausrichtung. 
 

§ 2 Zweck der Prüfung 
Die Masterprüfung ist ein zweiter berufsqualifizierender Abschluss. Mit der Masterprüfung wird die Fähigkeit 
festgestellt, eine Tätigkeit  in den entsprechenden höher qualifizierten Berufsfeldern (z.B. Korrepetitor am 
Musiktheater, Studienleiter an einem Stadttheater) auszuüben. 
 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
(1)  
Zugangsvoraussetzung für Studiengang ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder ein als 
gleichwertig anerkannter Abschluss) und eine entsprechende künstlerische, pädagogische oder wissenschaftliche 
Befähigung, die in einer fachspezifischen Eignungsprüfung nachzuweisen ist.  
(2)  
Näheres über das Zulassungsverfahren regelt die Eignungsprüfungsordnung der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln für den Studiengang Master of Music Opernkorrepetition. 
 

§ 4 Nachweis der deutschen Sprache bei ausländischen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern 
(1)  
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Master-Studiums an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
nachweisen, dass sie über die für ihren Studiengang erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen.  
(2)  
Näheres hierzu regelt die Sprachprüfungsordnung für den Hochschulzugang im Master-Studium. 
 

§ 5 Zeugnis und Hochschulgrad, Endnote 
(1)  
Das mit Erfolg absolvierte Studium wird mit einer Urkunde und durch ein Zeugnis bescheinigt. Mit der Urkunde wird 
der Hochschulgrad „Master of Music“ verliehen. 
Das Zeugnis weist aus: 
a. das Bewertungsergebnis des Kernmoduls nach dem ersten Studienjahr, 
b. das Bewertungsergebnis des Kernmoduls nach dem zweiten Studienjahr, 
c. das Ergebnis der Masterarbeit/des Masterprojektes. 
 
Zeugnis und Urkunde werden von der Rektorin bzw. vom Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
unterzeichnet. Beide tragen das Datum der letzten Modulprüfung und das Siegel der Hochschule für Musik und Tanz 
Köln . 
(2)  
Die Abschlussnote des Studienganges „Master of Music Opernkorrepetition“ setzt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Ergebnisse der Modulprüfungen wie folgt zusammen: 
- Modulprüfungen des Kernmoduls nach dem ersten Studienjahr (einfach gewichtet), 
- besondere Modulprüfungen des Kernmoduls als schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit/des Masterprojektes 

nach dem zweiten Studienjahr (einfach gewichtet), 
- besondere Modulprüfung der Masterarbeit/-projekt (vierfach gewichtet). 
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(3)  
Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Master-Studiums wird den Absolventinnen und Absolventen ein Diploma 
Supplement verliehen, das nach national und international gebräuchlichen Standards die Einstufung und Bewertung 
des Abschlusses erleichtern soll. Die Prüfungsergebnisse und Studienleistungen werden im Transcript of Records 
festgehalten. 
 

§ 6 Modularisierung, Studienaufbau und Prüfungen 
(1)  
Das Studium ist in Module gegliedert. Module sind die Zusammenfassung aufeinander bezogener 
Lehrveranstaltungen, die auf den Erwerb einer bestimmten, klar definierten Kompetenz ausgerichtet sind. Es wird 
unterschieden zwischen Pflicht- und Wahlpflichtmodulen. Die Module werden in den Modulbeschreibungen, die Teil 
der Prüfungs- und Studienordnung sind, für jeden Studiengang beschrieben und mit Leistungspunkten (Credits) 
nach ECTS (European Credit Transfer System) bewertet. Leistungspunkte werden vergeben nach bestandener 
besonderer Modulprüfung, bestandener Modulprüfung und bestandener Studienleistung sowie bei Vorlage der 
Teilnahmebescheinigung. Voraussetzung für die Vergabe  ist der Nachweis einer individuellen bzw. eigenständig 
erbrachten, abgrenzbaren Studienleistung. Eine Teilnahmebescheinigung wird nur bei regelmäßiger Anwesenheit 
erteilt und setzt aktive Mitarbeit voraus. 
(2)  
Es wird unterschieden zwischen drei verschiedenen Prüfungsarten:  
a. Studienleistungen, 
b. Modulprüfungen, 
c. besondere Modulprüfungen (Hochschulprüfungen). 
Alle Prüfungen werden Studien begleitend durchgeführt. Über die Prüfungen wird ein schriftliches Protokoll geführt. 
In den Prüfungsprotokollen werden die Prüfungsergebnisse festgehalten. 
(3)   
Die Prüfungsleistungen können in folgenden Formen erbracht werden: 
- beaufsichtigte Klausur, 
- mündliche/praktische Leistung auch in Form einer  
   öffentlichen Aufführung, 
- Referat, 
- Hausarbeit, 
- Arbeitsmappe, 
- Kolloquium. 
(4)  
Die Masterprüfung ist eine Hochschulprüfung und setzt sich zusammen aus: 
a. den besonderen Modulprüfungen in den Fächern des Kernmoduls, 
b. einer Masterarbeit bzw. einer in den Modulbeschreibung festgelegten Projektarbeit. 
Näheres hierzu regelt die Modulbeschreibung.  
(5)  
Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die in einem Semester angeboten werden, werden im Vorlesungsverzeichnis, 
durch Aushang und auf den Internetseiten der Hochschule bekannt gegeben. 
 

§ 7 Regelstudienzeit und Studienumfang 
(1)  
Die Regelstudienzeit für den Studiengang „Master of Music Opernkorrepetition“ beträgt zwei Studienjahre. Der 
gesamte Studienaufwand wird durch das Leistungspunktesystem abgebildet. Das Studium umfasst insgesamt 120 
Leistungspunkte. 
(2)  
Der Studiengang „Master of Music Opernkorrepetition“ kann auf Antrag als Teilzeitstudium in bis zu vier 
Studienjahren absolviert werden. 
(3)  
Hat eine Studierende bzw. ein Studierender am Ende des zweiten Studienjahres bzw. bei Teilzeitstudium am Ende 
des 4. Studienjahres nicht die erforderlichen 120 Leistungspunkte gemäß dem Studienverlaufsplan im Prüfungsamt 
nachgewiesen, so muss eine Studienberatung  bei der Fachbereichsleitung bzw. der Studiendekanin bzw. dem 
Studiendekan innerhalb der ersten vier Semesterwochen des folgenden Semesters erfolgen. Von dieser Beratung 
wird durch die Fachbereichsleitung bzw. die Studiendekanin bzw. den Studiendekan ein Protokoll erstellt. Wird diese  
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Beratung nicht nachgewiesen, so erlischt die Zulassung zum Studiengang. Verlängert sich das Studium aufgrund der 
erfolgten Studienberatung über die Regelstudienzeit hinaus, so besteht Unterrichtsanspruch ausschließlich in den 
noch zu absolvierenden Modulen. Anspruch auf Unterricht im Kernmodul besteht grundsätzlich nur für die 
Regelstudienzeit. Verlängert sich die Regelstudienzeit um mehr als ein Studienjahr, müssen in schriftlicher Form 
besondere Gründe für eine weitergehende Studienverlängerung benannt werden. Die Entscheidung darüber trifft 
der Prüfungsausschuss. Unberührt hiervon bleiben Beurlaubungen und durch die Fachbereichsleitung genehmigte 
Studienverlängerungen. 
 

§ 8 Prüfungsausschuss 
(1)   
Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation aller Hochschulprüfungen zuständig. Er erledigt ferner die ihm durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben. Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die Rektorin bzw. der 
Rektor, die für Studien- und Prüfungsangelegenheiten zuständige Prorektorin bzw. der zuständige Prorektor, die 
Studiendekaninnen bzw. Studiendekane oder stellvertretend für die Studiendekaninnen bzw. Studiendekane die 
Fachbereichsleitung sowie ein Mitglied des Prüfungsamtes (mit beratender Stimme). Vorsitzender ist die Rektorin 
bzw. der Rektor; sie bzw. er kann den Vorsitz auf die bzw. den für die Studienangelegenheiten zuständige 
Prorektorin bzw. zuständigen Prorektor übertragen. 
(2)  
Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden.  
(3)  
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses – ausgenommen das Mitglied des Prüfungsamtes – haben das Recht 
Prüfungen beizuwohnen. 
(4)  
Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von laufenden Angelegenheiten auf ihre Vorsitzende bzw. seinen 
Vorsitzenden übertragen. 
 

§ 9 Prüfungskommissionen 
(1)  
Die Fachbereichsleitung bestellt die Prüfungskommissionen; dieses Recht kann delegiert werden. 
(2)  
Die Prüferin bzw. der Prüfer für die Studienleistung ist in der Regel die für die Lehrveranstaltung verantwortliche 
Lehrperson.  
Bei Modulprüfungen besteht die Prüfungskommission aus mindestens zwei Prüferinnen bzw. Prüfern, in der Regel 
aus der für die Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson und einer sachkundigen Beisitzerin bzw. einem 
sachkundigen Beisitzer.  
Die Prüfungskommission für besondere Modulprüfungen (Hochschulprüfungen) gehören mindestens drei 
Prüferinnen bzw. Prüfer an, darunter grundsätzlich die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten.  
Die schriftliche Masterarbeit, die CD/DVD sowie das dokumentierte Projekt werden von der betreuenden 
Hochschullehrerin bzw. dem betreuenden Hochschullehrer sowie einer Koreferentin bzw. einem Koreferenten 
bewertet. 
Die bzw. der Vorsitzende der Prüfungskommission wird von der Fachbereichsleitung bestimmt. Sie bzw. er darf 
nicht die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer der Kandidatin bzw. des Kandidaten in dem betreffenden Prüfungsfach 
sein. 
Ein Anspruch auf Zuweisung zu einer bestimmten Prüferin bzw. einem bestimmten Prüfer besteht nicht. 
(3)  
Zur Abnahme der Prüfungen sind die an der Hochschule für Musik  und Tanz in Köln Lehrenden und die in der 
beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, soweit dies zur Erreichung des Prüfungszweckes 
erforderlich oder sachgerecht ist, befugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Prüferinnen 
und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. 
(4)  
Dauert eine Präsentation länger als in den Anforderungen vorgesehen, kann die Prüfungskommission das 
Programm kürzen.  
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(5)  
Die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat kann unverzüglich nach Bekanntgabe der Zusammensetzung der 
Prüfungskommission bzw. der Benennung der Prüferinnen und Prüfer beantragen, dass eine Prüferin bzw. ein 
Prüfer wegen Besorgnis der Befangenheit von ihrer bzw. seiner Prüfungspflicht entbunden wird. Der Antrag ist zu 
begründen. Die Entscheidung trifft die Rektorin bzw. der Rektor. Die Prüferin bzw. der Prüfer soll vor der 
Entscheidung gehört werden. Erklärt sich eine Prüferin bzw. ein Prüfer für befangen, finden die Sätze 1 bis 3 
entsprechende Anwendung. 
 

§ 10 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
(1)  
Studienzeiten an anderen staatlichen Musikhochschulen und vergleichbaren Instituten im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes, sowie Studienzeiten an vergleichbaren Instituten in Bologna-Ländern1 und dabei erreichte 
Leistungspunkte bzw. vergleichbare Studienleistungen werden angerechnet. 
(2)  
Studienzeiten in anderen Studiengängen und an anderen Hochschulen sowie an weiteren vergleichbaren 
Ausbildungsstätten und die dabei erbrachten vergleichbaren Studienleistungen werden angerechnet, sofern ein 
fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten an ausländischen 
Hochschulen, die nicht dem Bologna-Raum angehören, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Deutschen 
Rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. 
(3)  
Die Entscheidung über die Anrechnung von Studienzeiten und Leistungspunkten bzw. Studienleistungen trifft der 
Prüfungsausschuss. 
 

§ 11 Bestehen und Nichtbestehen einer Prüfung 
(1)  
Der akademische Grad „Master“ wird verliehen, wenn die Prüfungen aller im Studienverlaufsplan vorgesehenen 
Module mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet sind und in den Modulen, in denen eine Prüfung nicht 
vorgesehen ist, die notwendigen Leistungspunkte erreicht und damit das Modul bestanden wurde.  
(2)  
Eine zusammengesetzte Modulprüfung muss in all ihren Teilen bestanden sein. 
(3)  
Ist eine Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet worden oder gilt als nicht bestanden, so erteilt die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
Eine nicht bestandene besondere Modulprüfung (Hochschulprüfung) kann nur einmal wiederholt werden. Die 
Wiederholungsprüfung ist jeweils zum folgenden Prüfungstermin, spätestens nach einem Jahr, abzulegen.  
(4)  
Nicht bestandene Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden. Die 1. Wiederholung einer Modulprüfung 
muss zeitnah, d. h. in der Regel zu Beginn des folgenden Semesters erfolgen. Die 2. Wiederholung erfolgt mit der 
nächsten vorgesehenen Prüfung im gleichen Modul, spätestens aber nach einem Jahr. Eine Wiederholung des 
gesamten Moduls oder Teilmoduls ist nicht vorgesehen, wenn die geforderte Teilnahme nachgewiesen wird. Die 
bzw. der Studierende muss sich fristgerecht zur Wiederholungsprüfung anmelden. 
(5)  
Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat in einem oder mehreren Fächern die Noten „nicht ausreichend“ erhalten, so 
erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, in welchen Fächern und innerhalb welcher Frist ein nicht bestandener Teil der Prüfung wiederholt 
werden kann. Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erlischt die 
Zulassung zu diesem Studiengang. 
(6)  
Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat die abschließenden besonderen Modulprüfungen endgültig nicht bestanden, 
wird ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die absolvierten Teilprüfungen enthält und erkennen 
lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist. 
 
 

                                                                               

1 Bologna-Länder sind die  Staaten, welche die Gemeinsame Erklärung „Der Europäische Hochschulraum“ von 1999 unterzeichnet haben.  
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(7)  
Der Bescheid über eine nicht bestandene Prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Eine endgültig 
nicht bestandene Prüfung zieht die sofortige Exmatrikulation nach sich, es sei denn, dass die Kandidatin bzw. der 
Kandidat noch in einem anderen Studiengang eingeschrieben ist.  
(8)  
Meldet sich eine Studierende bzw. ein Studierender ohne triftigen Grund nicht fristgerecht gemäß § 19 Absatz 1 im 
Prüfungsamt zur besonderen Modulprüfung an, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen 
(1)  
Studienleistungen können sowohl unbenotet als auch benotet bestanden werden. 
(2)  
Modulprüfungen und besondere Modulprüfungen (Hochschulprüfungen) werden benotet. Für die Bewertung sind von jeder 
Prüferin bzw. jedem Prüfer folgende Noten zu verwenden: 
 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht 

 ausreichend 
=  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierteren Bewertung besteht die Möglichkeit, Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der 
einzelnen Note um 0,3 zu bilden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei grundsätzlich ausgeschlossen. Die 
Fachnote für die einzelnen Prüfungsleistungen errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
jedes Prüfers. Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
 
Dabei ergibt sich folgende Notenskala: 
Von 1,0 bis 1,5 = sehr gut 
Von 1,6 bis 2,5 = gut 
Von 2,6 bis 3,5 =  befriedigend 
Von 3,6 bis 4,0 = ausreichend 
Über 4,0 =  nicht ausreichend 
 

§ 13 Prüfungsprotokoll 
(1)  
Über alle Prüfungen ist ein Prüfungsprotokoll zu fertigen. Es wird von allen Mitgliedern der Prüfungskommission 
unterzeichnet. 
(2)  
Es muss enthalten: 
a. Name, Studiengang und Hauptfach der Prüfungskandidatin bzw. des Prüfungskandidaten, 
b. Tag, Ort, Beginn und Ende der Prüfung, 
c. die Namen der bzw. des Vorsitzenden und der Mitglieder der Prüfungskommission; bei bewerteten 

Studienleistungen den Namen der Prüferin bzw. des Prüfers, 
d. das Prüfungsfach, 
e. ggf. Benotung, 
f. Vermerke über besondere Vorkommnisse (z. B. Unterbrechungen, Täuschungsversuch). 
 

§ 14 Öffentlichkeit der Prüfungen 
Die Modulprüfungen und besonderen Modulprüfungen (Hochschulprüfungen) im Kernmodul sind öffentlich, sofern 
es sich um eine künstlerische Präsentation handelt. Die anderen Prüfungen sind nicht öffentlich. Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses sind nicht öffentlich. 
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§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1)  
Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat seinen 
Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund 
zurücktritt. 
(2) 
Die für den Rücktritt oder für das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit hat die Kandidatin bzw. der 
Kandidat ein ärztliches Attest und im Zweifelsfall nach Aufforderung ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Erkennt 
der Prüfungsausschuss die Gründe an, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse werden in diesem Fall angerechnet. 
(3)  
Versucht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
Dasselbe gilt, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht hat und diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird. Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den 
ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
entsprechende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen. 
(4)  
Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer bestandenen Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin 
bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw.  
der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann der Prüfungsausschuss die entsprechende 
Prüfung für „nicht bestanden“ erklären. 
(5) 
Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb einer Woche verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 und 
4 vom Rektorat überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 16 Studienberatung 
Zu Beginn des Studiums findet eine verpflichtende Studienberatung durch die Fachbereichsleitung oder 
Studiendekaninnen bzw. Studiendekane statt. Von dieser Beratung wird ein Protokoll erstellt. Dieses Protokoll wird 
in die Studienakte aufgenommen. 
 

§ 17 Mutterschutz und Elternzeit 
Die Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes sowie die Fristen der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Elternzeit sind zu beachten. Studierenden ist die Inanspruchnahme zu ermöglichen. 
 

§ 18 Studierende in besonderen Situationen 
(1)  
Für behinderte Studierende legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung geregelten 
Prüfungsbedingungen auf Antrag der bzw. des Studierenden unter Berücksichtigung nachteilsausgleichender 
Regelungen und unter Berücksichtigung des Einzelfalles fest. 
(2)  
Für Studierende, die ihre Ehegattin bzw. ihren Ehegatten, ihre eingetragene Lebenspartnerin bzw. ihren 
eingetragenen Lebenspartner oder eine in grader Linie Verwandte bzw. einen in gerader Linie Verwandten oder 
ersten Grades Verschwägerte bzw. Verschwägerten pflegen oder versorgen, wenn dieser pflege- oder 
versorgungsbedürftig fest, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung geregelten Fristen und 
Termine auf Antrag der bzw. des Studierenden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch diese Pflege und 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 
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(3)   
Macht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher oder psychischer Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten gestatten, gleichwertige Prüfungen in anderer Form zu erbringen. Gleiches gilt für 
Einzelleistungen. 
(4)   
Bei einer Fristverlängerung bei schriftlichen Arbeiten sollen 50 % der regulären Dauer nicht überschritten werden. 
Das Prüfungsamt kann eine amtsärztliche Stellungnahme anfordern. 
 

II. Prüfungen 
 

§ 19 Meldung und Zulassung zu den besonderen Modulprüfungen 
(1)  
Die Meldung zu der besonderen Modulprüfung (Hochschulprüfung) muss spätestens mit der Rückmeldung zum 4. 
Fachsemester erfolgen. Die Termine werden im Vorlesungsverzeichnis und im Internet oder durch Aushang 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
(2)  
Der Meldung ist beizufügen: 
a. Nachweis über die bis zum Zeitpunkt der Meldung absolvierten Module, 
b. eine Erklärung der Kandidatin bzw. des Kandidaten, dass sie bzw. er keine Abschlussprüfung in demselben 

Studiengang an einer staatlichen Hochschule für Musik im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder eine 
vergleichbare Prüfung an  einer vergleichbaren Institution  bestanden oder endgültig nicht bestanden hat, 

c.  besondere Unterlagen (Repertoireliste, Prüfungsprogramm, Projektexposé etc.) nach Maßgabe der 
Modulbeschreibung. 

(3)  
Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung zur Masterarbeit. 
(4)  
Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
a. die Kandidatin bzw. der Kandidat länger als zwei Semester exmatrikuliert ist, 
b. die Unterlagen unvollständig sind, 
c. die Kandidatin bzw. der Kandidat im selben Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes eine vergleichbare Prüfung bereits bestanden oder endgültig nicht bestanden hat. 
(5)  
Die Zulassung soll versagt werden, wenn die Meldefrist aus einem Grund, den die Kandidatin bzw. der Kandidat zu 
vertreten hat, nicht eingehalten wurde. Wurde die Meldefrist schuldhaft versäumt, so besteht kein Anspruch auf 
Verlängerung des Kernmodulstudiums. Im Übrigen gilt § 7. 
 

§ 20 Masterarbeit 
(1)  
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die bzw. der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabe aus seinem Fachgebiet 
innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig nach fachspezifischen Methoden zu bearbeiten und das Ergebnis 
in Form einer schriftlichen Arbeit bzw. Dokumentation oder Präsentation darzustellen. Während der 
Bearbeitungszeit hat die bzw. der Studierende Anspruch auf eine angemessene Betreuung. Die bzw. der 
Studierende hat die betreuende Lehrkraft über den Fortgang der Arbeit zu informieren. 
(2)  
Je nach eher künstlerisch praktischer oder theoretischer Ausrichtung des Masterstudienganges besteht der 
Masterabschluss aus einer künstlerischen Präsentation im Rahmen einer öffentlichen Aufführung sowie ggf. 
zusätzlichen Prüfungsanforderungen nach Maßgabe der Modulbeschreibungen. Vorgesehene Prüfungsanforderung 
sind: 
a. DVD/CD-Produktion mit Begleittext, 
b. moderiertes Konzert mit dokumentierter Recherche mit einer Dauer von 60 bis 80 Minuten, 
c. Konzertvortrag mit einer Dauer von 60 bis 80 Minuten mit zusätzlichem wissenschaftlichen Begleittext, 
d. interdisziplinäres Projekt mit Dokumentation und Präsentation. 
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(3)  
Die Zulassung zur Masterarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss spätestens mit der Rückmeldung zum 4. 
Fachsemester bzw. bei Teilzeitstudium zum 8. Fachsemester zu beantragen. Voraussetzung für die Zulassung zur 
Masterarbeit ist die bestandene Modulprüfung des Kernmoduls im 1. Studienjahr bzw. bei Teilzeitstudium im 2. 
Studienjahr. Näheres zu den Fristen gibt das Prüfungsamt bekannt. 
(4)  
Dem Antrag ist beizufügen: 
- ein Repertoirevorschlag und ein Vorschlag für eine betreuende Dozentin bzw. einen  betreuenden Dozenten  
 (für a. – c.), 
- ein Projekt-Exposé und ein Vorschlag für eine betreuende Dozentin bzw. einen betreuenden Dozenten (für d.), 
- eine Erklärung der Kandidatin bzw. des Kandidaten, dass ihr bzw. ihm die Prüfungsordnung bekannt ist. 
(5)  
Die Bearbeitungszeit von der Zulassung bis zur Abgabe bzw. Präsentation der Masterarbeit beträgt drei Monate. Die 
Bearbeitungszeit ist aktenkundig zu machen.  
Der dem Antrag beigefügte Projektvorschlag kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen 
zurückgegeben werden. Danach muss die bzw. der Studierende dem Prüfungsausschuss innerhalb von zwei Wochen 
einen neuen Vorschlag vorlegen. Im Falle der Ablehnung eines ungeeigneten Projektvorschlags, die mit einer 
Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist, findet eine Beratung durch die Fachbereichsleitung 
bzw. die Studiendekanin bzw. den Studiendekan statt. Der Zeitpunkt der Beratung wird aktenkundig gemacht. In 
diesem Fall muss die bzw. der Studierende dem Prüfungsausschuss innerhalb von zwei Wochen nach der Beratung 
einen weiteren Projektvorschlag vorlegen. Weist die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich nach, dass sie bzw. er 
durch ein unabwendbares Ereignis an der Bearbeitung gehindert ist oder war, so ruht die Bearbeitungszeit für den 
nachgewiesenen Zeitraum. 
(6)  
Der Abgabezeitpunkt der schriftlichen Arbeit, der DVD/CD mit Begleittext bzw. der Dokumentation ist aktenkundig 
zu machen. Im Falle einer postalischen Zustellung gilt das Datum des Poststempels. Die bzw. der Studierende kann 
eine eingereichte Arbeit nicht zurückziehen. Bei Überschreiten der Frist gilt die Arbeit als mit „nicht bestanden“ 
(5,0) bewertet. Für eine Präsentation (s. Absatz 2 Punkt c und d) wird durch den Prüfungsausschuss ein Termin 
festgesetzt. 
(7)  
Die Masterarbeit ist eine Einzelleistung oder Gruppenarbeit. Die Zulassung als Gruppenarbeit erfolgt nach einem 
begründeten Antrag der Studierenden durch den Prüfungsausschuss. Die Zulassung kann nur dann erfolgen, wenn 
glaubhaft gemacht werden kann, dass die zu bewertenden Studienleistungen der einzelnen Studierenden deutlich 
unterscheidbar sein werden. Die Bewertung muss auf diese Unterscheidung ausdrücklich eingehen.  
(8)  
Die schriftlichen Anteile der Masterarbeit werden von zwei Gutachterinnen bzw. Gutachtern bewertet. Die 
praktischen Anteile der Masterarbeit werden von mindestens drei Prüferinnen bzw. Prüfern abgenommen. Für die 
Begutachtung der schriftlichen Masterarbeit bzw. der schriftlichen Projektanteile bestellt der Prüfungsausschuss die 
betreuende Dozentin bzw. den betreuenden Dozenten als Zweitgutachter. Für die Bewertung der praktischen 
Masterarbeit bestellt der Prüfungsausschuss eine Prüfungskommission aus mindestens drei Prüferinnen bzw. 
Prüfern, deren Vorsitz nicht durch die betreuende Fachdozentin bzw. den betreuenden Fachdozenten 
wahrgenommen werden darf.  
Die Bewertung der Masterarbeit ist schriftlich zu begründen. Beträgt die Notendifferenz zwischen den beiden 
Gutachterinnen bzw. Gutachtern nicht mehr als 2,0, so erhält die Masterarbeit als Note das arithmetische Mittel aus 
den Einzelnoten, falls beide mindestens „ausreichend“ lauten. Beträgt die Notendifferenz mehr als 2,0 oder 
bewertet einer der Gutachterinnen bzw. Gutachtern die Masterarbeit mit „nicht bestanden“ (5,0) wird von der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses als dritte Gutachterin bzw. dritter Gutachter bestimmt und die 
Masterarbeit wird mit dem arithmetischen Mittel aus den zwei besseren Noten bewertet. Eine mindestens 
„ausreichende“ Bewertung ist ausgeschlossen, wenn zwei der drei Gutachterinnen bzw. Gutachter mit der Note 
„nicht bestanden“ (5,0) abschließen. Die Bewertung der Masterarbeit wird auf dem Zeugnis ausgewiesen, siehe § 5. 
(9)  
Eine insgesamt mit „nicht bestanden“ (5,0) bewertete Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. Für die 
Wiederholung soll ein neues Thema gewählt werden. In diesem Fall wird der Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung in 
Absprache mit der Fachbereichsleitung bzw. der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan festgelegt. 
(10)   
Näheres ist in den Modulbeschreibungen und Prüfungsanforderungen festgelegt. 
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§ 21 Ergebnisse der Modulprüfungen 

Termine der Modulprüfungen werden jedes Semester rechtzeitig bekannt gegeben. Die Ergebnisse der 
Modulprüfungen werden in der Regel vom Prüfungsausschuss frühestens nach acht Wochen nach Ende der 
Prüfungszeit eines Semesters festgestellt und den Studierenden auf Antrag bescheinigt. 
 

§ 22 Modulbeschreibungen 
Die Modulbeschreibungen sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung. 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten 
Nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens wird den Studierenden innerhalb eines Jahres auf Antrag in 
angemessener Frist durch den Prüfungsausschuss Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 24 Versagung der Wiederholung und Erlöschen des Unterrichtsanspruches 
(1)  
Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder Teilprüfung oder einzelner bestandener Prüfungsteile ist 
unzulässig. 
(2)  
In Fächern, in denen die Prüfung bestanden wurde, erlischt der Anspruch auf Unterricht. 
 

§ 25 Auslandssemester 
(1)    
Im Rahmen des Masterstudienganges soll den Studierenden ein Auslandssemester ermöglicht werden. Im 
Auslandssemester soll den Studierenden die Möglichkeit eröffnet werden Erfahrungen an einer europäischen oder 
internationalen Hochschule zu erwerben, sich in eine andere Kultur zu integrieren und Sprachkenntnisse zu 
erwerben. 
(2)  
Zum Auslandssemester können Studierende zugelassen werden, die ein ordnungsgemäßes Studium nachweisen. 
Das Auslandssemester kann frühestens im 2.Fachsemester absolviert werden und kann auf insgesamt zwei 
Semester verlängert werden. Die Studierenden erhalten hierfür ein oder maximal zwei Urlaubssemester. 
(3)  
Nach Abschluss des Auslandsemesters ist dem Akademischen Auslandsamt ein schriftlicher Bericht von zwei DIN A4 
Seiten vorzulegen. 
 

§ 26 In-Kraft-Treten 
Diese Prüfungsordnung und ihre Anlagen treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 21.01.2015. 
  
Köln, den 27.05.2015 

Der Rektor der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
Prof. Dr. Heinz Geuen 
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Anlage A: Studienverlaufsplan Master of Music Opernkorrepetition 
 
   

      

1. Studienjahr 2. Studienjahr 

1. 
Sem 
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2. 
Sem 

3. 
Sem 

4. 
Sem 

MODUL FACH 

 SWS   SWS  
Prüfungsart Credits 

 SWS   SWS  
Prüfungsart Credits 

Summe Credits 

1 Kernbereich 

Hauptfach Korrepetition 1,5 1,5 MP 30 1,5 1,5 
bes. MP  

(schriftlicher Teil zum 
Masterprojekt) 

30 60 

Korrepetition 
Gesangsklassen 2,0 2,0 TN 8 2,0 2,0 TN 8 

Recitativo al Cembalo 1,0 1,0 TN 4 1,0  1,0  TN 4 

2 Künstlerisch-
praktischer 
Kontext 

Grundlagen des 
Dirigierens 1,0 1,0 TN 4         

28 

Italienisch 1,0 1,0 TN 2         
3 Bildung 

Musikwissenschaft 2,0 2,0 SL 2         

4 

4 Wahlpflicht-
bereich 

aus dem Ergänzungs-
angebot der Hochschule       

2 
      

2 4 

Korrepetition Oper im 
Haus (Projektarbeit) 2,0 2,0 SL 4         

5 Professionali-
sierung 

Korrepetition Oper 
Hospitanz außer Haus 
(Projektarbeit)         

2,0 2,0 TN 4 
8 

6 Masterarbeit/-
projekt            

bes. MP 16 16 

Summe Credits   
  

56 64 120  
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